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Geltungsbereich
Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für alle Arbeitnehmer:innen mit Diensteintritt bis spätestens 31.12.2002, welche aufgrund der derzeitigen Rechtslage eine gesetzliche Altabfertigungsanwartschaft gem. AngG erworben haben.
Sofern aufgrund eines für den Einzelnen anwendbaren Kollektivvertrages auch eine kollektivvertragliche Abfertigungsanwartschaft besteht, (bitte Zutreffendes ankreuzen)
   bleibt diese unberücksichtigt
   wird auch diese berücksichtigt.

Der Arbeitgeber unterbreitet allen Arbeitnehmer:innen, die mit einem solchen fiktiven Anspruch auf Altabfertigungszahlung beschäftigt werden, auf der Grundlage dieser Rahmen-Betriebsvereinbarung ein Übertritts-angebot zum Stichtag 01. ______.202___ .
Für die konkreten Einzelvereinbarungen ist das Muster „Vollübertritt vom alten in das neue Abfertigungsrecht“ zu verwenden.
Gegenstand
dieser Betriebsvereinbarung ist das Angebot zur Übertragung aller nach der bisherigen Rechtslage bis zum Übertragungsstichtag bereits erworbenen Altabfertigungs-anwartschaften an die Allianz Vorsorgekasse AG, um das Arbeitsverhältnis ab diesem Zeitpunkt dem Betrieblichen Mitarbeiter- & Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) gemäß § 47 Abs. 3 BMSVG zu  unterstellen. 



Nach erfolgter Beendigung des Arbeitsverhältnisses stehen der Arbeitnehmer:in die Verfügungsmöglichkeiten des BMSVG offen.
Modalitäten der Übertragung
Hierzu wird folgendes vereinbart:
Die Übertragung der Altabfertigungsanwartschaften erfolgt kostenfrei (keine Kostenverrechnung seitens der Allianz Vorsorgekasse AG). 
Die Altabfertigungsanwartschaft (kurz Abfertigungsbetrag) wird auf Basis der Anzahl der bis zum festgelegten Übertragungsstichtag fiktiv erworbenen Monatsentgelte errechnet. 
Berechnungsbasis ist immer das letzte Monatsentgelt im Sinne des § 23 Abs. 1 AngG vor dem Umstieg. 
Von dem so ermittelten (fiktiven) gesetzlichen Abfertigungsbetrag werden ______% (Empfehlung 100%)
in die Allianz Vorsorgekasse AG übertragen.
Ab diesem Stichtag erfolgt für die übergetretene Arbeitnehmer:in auch die laufende Beitragszahlung gemäß BMSVG.
Sollten im Einzelfall zum Übertragungsstichtag neben den gesetzlichen auch kollektiv-vertragliche Abfertigungsanwartschaften bestehen, so berechnen sich diese nach den einschlägigen Bestimmungen des anwendbaren Kollektivvertrages und sind von der Übertrittsentscheidung der Arbeitnehmer:in je nach Angabe in Punkt 2 umfasst. 
Nach dem Übertragungsstichtag entstehende kollektivvertragliche Altabfertigungs-anwartschaften bleiben unabhängig von einer Übertrittsentscheidung jedenfalls erhalten und werden vom Arbeitgeber im Anlassfall direkt an die Arbeitnehmer:in ausbezahlt. Diesbezüglich gelten die für freiwillige Abfertigungen zur Anwendung kommenden Steuersätze.
Erfolgt keine einzelvertragliche Zustimmung zur Übertragung der bestehenden Altabfertigungsanwartschaften, so verbleiben diese Arbeitnehmer:innen unverändert im bisherigen Abfertigungsrecht.
Der Arbeitgeber wird dem Betriebsrat auf Wunsch Einsicht in die aufgrund dieser Betriebsvereinbarung abgeschlossenen Einzelvereinbarungen gewähren
Inkraftreten
Diese Betriebsvereinbarung tritt mit dem 
01. ______.202___ in Kraft.
Kündigung
Diese Betriebsvereinbarung kann unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist gekündigt werden.
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